
Merkblatt Bewirtungskosten 
 

Begriff 
Die Beurteilung der Art der Aufwendungen richtet sich grundsätzlich nach der Hauptleistung. 
Bewirtungskosten sind Aufwendungen für  
n den Verzehr/Genuss von Speisen, Getränken und sonstigen Genussmitteln (z. B. 

Tabakwaren) sowie 
n Nebenkosten, die zwangsläufig im Zusammenhang mit der Bewirtung anfallen und von 

untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Trinkgelder, Garderobengebühren). 
Dabei kann es sich auch um Speisen und Getränke handeln, die auf dem Markt, im 
Supermarkt oder anderen Geschäften eingekauft wurden oder die von einem Lieferservice 
gebracht wurden. 

Die Darreichung von Speisen und/oder Getränken muss eindeutig im Vordergrund stehen; 
was z. B. bei Besuchen von Nachtclubs oder eines Varietés nicht der Fall ist. Bei solchen 
Aufwendungen dürfte in der Regel der private Charakter überwiegen. 

Keine Bewirtung liegt vor bei  

n Gewährung von Aufmerksamkeiten in geringem Umfang wie Kaffee oder Tee, Gebäck oder 
Erfrischungsgetränken z. B. anlässlich betrieblicher Besprechungen, soweit es sich um 
Gesten der Höflichkeit handelt, sowie 

n Produkt- und Warenverkostungen eines Herstellungsbetriebs, bei (Zwischen-)Händlern 
oder bei Messeveranstaltungen, wenn nur das zu veräußernde Produkt, ggf. einschl. von 
geringen Aufmerksamkeiten, wie z. B. Brot zur Weinverkostung, gereicht werden. 

Aufwendungen hierfür unterliegen nicht der Abzugsbegrenzung auf 70 %. 

Hinweis: Ob eine Aufmerksamkeit vorliegt, richtet sich nicht nach der Höhe der 
Aufwendungen, sondern nach Verkehrsauffassung und Üblichkeit. 

Keine, auch nicht teilweise abziehbaren Bewirtungsaufwendungen liegen vor 

n bei (Teilen der) Bewirtungskosten, die privat veranlasst sind, 
n bei dem Teil der Bewirtungskosten, der nach allgemeiner Verkehrsauffassung als 

unangemessen anzusehen ist, bei Aufwendungen, deren Höhe und betriebliche oder 
berufliche Veranlassung nicht nachgewiesen sind, 

n bei (im Rahmen des Betriebsausgabenabzugs) nicht gesondert aufgezeichneten 
Bewirtungsaufwendungen 

n bei Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel- oder Motoryachten sowie für ähnliche 
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen, 

n bei Aufwendungen, die ihrer Art nach keine Bewirtungsaufwendungen sind, wie z. B. Kosten 
für eine Musikkapelle oder Übernachtungs- und Fahrtkosten. Diese unterliegen ggf. anderen 
Abzugsregelungen. 

 
 

Nachweis und Aufzeichnungspflichten 
Bewirtungsaufwendungen sind nachzuweisen und besonders aufzuzeichnen. Die Belege 
sind aufzubewahren. 

 

 



Bewirtungsrechnung/Bewirtungsbeleg 
Grundlage für den Bewirtungsbeleg ist die Bewirtungsrechnung. Die Höhe und geschäftliche 
Veranlassung der Bewirtung sind zeitnah schriftlich durch folgende Angaben nachzuweisen:  
n Ort und Tag,  
n Teilnehmer, 
n Anlass, 
n Höhe der Aufwendungen. 
Das Ausfüllen des Bewirtungsbelegs – regelmäßig als Eigenbeleg – erst nach Ablauf des 
Geschäftsjahres genügt nicht. Der Beleg ist vom Steuerpflichtigen zu unterschreiben. 

Hinweis: Aus den Angaben über den Anlass der Bewirtung muss sich ein Zusammenhang 
mit einem geschäftlichen Vorgang oder einer Geschäftsbeziehung ergeben. Allgemeine 
Angaben wie z. B. „Kundenpflege”, „Arbeitsessen“ oder „Informationsgespräch” reichen nicht 
aus. 

Bei Bewirtung in einer Gaststätte (oder einem anderen Bewirtungsbetrieb) genügen Angaben 
zum Anlass und den Teilnehmern, wenn die übrigen Details aus der beizufügenden 
Rechnung ersichtlich sind. Nicht nur für den ertragsteuerlichen Abzug der Bewirtungskosten, 
sondern darüber hinaus für den Abzug der darin enthaltenen Vorsteuern muss die 
maschinelle und registrierte Rechnung folgende Angaben enthalten: 
n den vollständigen Namen, die Anschrift der Gaststätte und die dem Gastwirt erteilte 

Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 
n den Namen und die Anschrift des Leistungsempfängers (bewirtender Unternehmer); ein 

handschriftlicher Vermerk durch den leistenden Unternehmer (= Bewirtungsbetrieb) auf der 
Rechnung ist zulässig,  

n das Ausstellungsdatum (ggf. genügt der Hinweis „Leistungsdatum entspricht 
Rechnungsdatum“); eine handschriftliche Ergänzung oder ein Datumsstempel reichen nicht 
aus,  

n die Rechnungsnummer (= fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung vom 
Rechnungsaussteller einmalig vergeben worden ist), 

n Art, Menge bzw. Umfang der Leistungen,  
n das Entgelt mit Steuersatz und Steuerbetrag sowie  
n den Tag der Bewirtung.  
Bei Kleinbeträgen bis 250 € genügen der vollständige Name und die Anschrift der Gaststätte, 
das Ausstellungsdatum, Art, Menge bzw. Umfang der Leistungen, das Bruttoentgelt sowie 
der Steuersatz.  

Ein zusätzlich gewährtes Trinkgeld kann durch die maschinell erstellte und elektronisch 
aufgezeichnete Rechnung besonders ausgewiesen werden. Ist dies nicht erfolgt, kann der 
Nachweis z. B. durch eine Quittung des Empfängers des Trinkgeldes auf der Rechnung 
erfolgen. 

 


